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1 Historie und Aufgabenstellung der schalltechnischen Untersuchung 

1.1 Vorhaben und Bebauungsplanverfahren 10-44 
Die GESOBAU AG plant im Rahmen der Entwicklung des "Stadtgutes Hellersdorf" im Be-
reich Zossener Straße, Kastanienallee und Alte Hellersdorfer Straße im Ortsteil Hellersdorf 
im Bezirk Marzahn-Hellersdorf von Berlin die Sanierung von denkmalgeschützten Bestands-
gebäuden, die Belebung des ehemaligen Gutkernes sowie den Neubau von Wohngebäuden 
mit über 1.000 WE.  
Das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf stellt zurzeit den Bebauungsplan 10-44 für den Bereich 
zwischen Zossener Straße, Kastanienallee, Havelländer Ring/nördlicher Grenze der Kleingar-
tenanlage "Alt Hellersdorf" und Neuruppiner Straße/Havelländer Ring/Zossener Straße auf.  

1.2 Bisherige Berücksichtigung der Quartiersgarage in der schalltechnischen Un-
tersuchung zum Bebauungsplan 10-44 

Der unserer schalltechnischen Untersuchung KAS 17.049.03 P vom 08.11.2017 /30/ zugrunde 
liegende Entwurf zum Bebauungsplan 10-44 /9/ sah für das Parkhaus im Baugebiet WA 2 
noch keine Verortung vor. Im Ergebnis von Recherchen zum Thema "Lärm durch Parkhäuser 
zur Stellplatzversorgung von Wohngebieten" sowie nach Abstimmungen mit der Senatsver-
waltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz (SenUVK) und mit der für die Rechtsprüfung 
von Bebauungsplänen zuständigen Abteilung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Wohnen (SenSW) wurde folgende Verfahrensweise gewählt (s. dazu auch /28/): 

Zur rechtssicheren Seite hin sollten die durch die Nutzung von Parkhäusern verursachten 
Schallimmissionen als Gewerbelärm eingestuft und gemäß Technischer Anleitung zum 
Schutz gegen Lärm (TA Lärm /5/) bewertet werden. Betrachtet werden muss daher vor allem 
die ungünstigste Nachtstunde, für die sowohl die Beurteilungspegel als auch die kurzzeitigen 
Geräuschspitzen (sog. Maximalpegel) z. B. durch Türenschlagen ermittelt und mit den Im-
missionsrichtwerten (IRW) der TA Lärm verglichen werden müssen. Diese betragen in all-
gemeinen Wohngebieten tags/nachts für den Beurteilungspegel 55/40 dB(A) und für den Ma-
ximalpegel 90/60 dB(A).  

Im Bebauungsplan waren zum damaligen Zeitpunkt Festsetzungen für Lärmschutzmaßnah-
men nicht möglich, da die Umgrenzung der Fläche für Garagen nicht festgesetzt war. Wegen 
der fehlenden Verortung im Planentwurf erfolgten in der schalltechnischen Untersuchung 
vom 08.11.2017 dementsprechend nur eine allgemeine Betrachtung der Thematik und eine 
Darstellung der prinzipiellen Möglichkeit einer Lösung des potenziellen Lärmkonflikts. Eine 
ggf. erforderliche konkrete Lösung war (wie auch die Berechnungen selbst) grundsätzlich erst 
im Baugenehmigungsverfahren möglich, da nur auf der Grundlage einer verbindlichen Ob-
jektplanung ggf. notwendige Lärmminderungsmaßnahmen berücksichtigt werden können. 

1.3 Aktuelle Entwürfe zum Bebauungsplan 10-44 und zum Städtebau 

Der aktuelle Bebauungsplan-Entwurf mit Stand vom 14.02.2018 sieht eine 63,00 m x 35,00 m 
große Umgrenzung einer Fläche für Garagen mit 6 Geschossen im nordwestlichen Eckbereich 
des Baugebiets WA 2 vor (/10/; Abbildung 1).  
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Abbildung 1: Entwurf zum Bebauungsplan 10-44 /9/ 

Der Entwurf zum Bebauungsplan 10-44 weist folgende Abstände auf:  
‒ 16 m zwischen der östlichen Linie der Umgrenzung der Fläche für Garagen und der öst-

lich davon gelegenen Baugrenze im Baugebiet WA 2 
‒ 13 m zwischen der südlichen Linie der Umgrenzung der Fläche für Garagen und der süd-

lich davon gelegenen Baugrenze im Baugebiet WA 2 
‒ 25 m zwischen der westlichen Linie der Umgrenzung der Fläche für Garagen und der 

westlich davon gelegenen Baugrenze im Baugebiet WA 1 

Aus dem vorliegenden Städtebaulichen Entwurf (/22/; s. Abbildung 2) können folgende Ab-
stände zwischen der Quartiersgarage Nord und den jeweils nächst gelegenen Wohnhäusern 
abgeschätzt werden (s. Anlage):  
‒ 25 m in Richtung Westen 
‒ 14 m in Richtung Süden und  
‒ 17,5 m in Richtung Osten.  
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Abbildung 2: Städtebauliches Konzept "Gut Hellersdorf" 

(gemäß /22/; Stand: 16.01.2018; Neubauten in grauer Farbe mit schwarzem 
Rand, Bestandsgebäude in grauer Farbe randlos) 

Die verkehrstechnische Untersuchung zum Stadtgut Hellersdorf der LK Argus GmbH vom 
12.10.2017 ging von einer Kapazität von 480 Stellplätzen für die Quartiersgarage Nord aus. 
Am 14.07.2017 wurden für die geplanten Quartiersgaragen (Parkhäuser) von der LK Argus 
GmbH die für eventuell durchzuführende Gewerbelärm-Berechnungen erforderlichen stun-
denbezogenen Werte für die Stellplatz-Frequentierung mitgeteilt /20/. Bezogen auf 480 Stell-
plätze ergab sich für die der Bewertung zugrunde zu legende ungünstigste Nachtstunde ein 
Wert von 0,04 Bewegungen je Stellplatz.  
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1.4 Schalltechnische Berechnungsergebnisse für ein vergleichbares Parkhaus 

Unser Büro führt für ein im Bezirk Reinickendorf von Berlin im Senftenberger Ring 42 ge-
plantes Parkhaus (allerdings als Vorhaben gemäß § 34 BauGB) eine schalltechnische Unter-
suchung durch. Die Untersuchungen /29/ sind noch nicht gänzlich abgeschlossen, lassen je-
doch bereits jetzt relevante Schlussfolgerungen zu.  

Das dort geplante Parkhaus soll auf 14 versetzten Parkebenen (Splitlevel) mit integrierten 
Halbgeschossrampen 550 Stellplätze haben (Länge: 61,30 m, Breite: 33,10 m, Höhen: 
18,37 m bzw. 19,75 m). Das Parkhaus würde von den Abmessungen her in die im B-Plan  
10-44 vorgesehene Umgrenzung der Fläche für Garagen passen. Da nur 6 Geschosse für die 
Garage festgesetzt werden sollen, würden zwei Splitlevels weniger berücksichtigt. Dies ent-
spräche auch annähernd den geplanten 480 Stellplätzen.  

Durch die Hoffmann + Leichter Ingenieurgesellschaft mbH wurden für die Gewerbelärm-
Berechnungen für die in Reinickendorf geplante Quartiersgarage stundenbezogene Werte für 
die Stellplatz-Frequentierung mitgeteilt /27/. Danach wurden zwei Szenarien mit folgenden 
Ansätzen für die lauteste Nachtstunde unterschieden:  
‒ Worst-Case-Szenario mit 0,11 Bewegungen/(Stellplatz und Stunde) und  
‒ ein realistisches Szenario mit 0,07 Bewegungen/(Stellplatz und Stunde) 

Der schalltechnischen Untersuchung wurde der Ansatz für das realistische Szenario zugrunde 
gelegt. Dieser ist fast doppelt so hoch, wie der von LK Argus genannte Wert von 0,04 Bewe-
gungen/(Stellplatz und Stunde). Entsprechend wären die Beurteilungspegel in Hellersdorf 
nachts um ca. 3 dB(A) geringer. Auf die Höhe der Maximalpegel hätte der Wert für die Fre-
quentierung jedoch keinen Einfluss.  

Für das Vorhaben am Senftenberger Ring beträgt der geringste Abstand der Immissionsorte 
zum geplanten Parkhaus ca. 19 m. Bauliche Nutzung ist dort ebenfalls allgemeines Wohnge-
biet. Die relevanten Immissionsorte befinden sich südlich und westlich des geplanten Park-
hauses.  

Die schalltechnischen Berechnungen ergaben, dass ohne zusätzliche Lärmminderungsmaß-
nahmen die IRW nachts für Beurteilungs- und Maximalpegel nicht eingehalten werden.  

Als Lärmminderungsmaßnahmen wurden bislang berücksichtigt:  
‒ Verkleidung der Decken der Splitlevel mit einem höchst schallabsorbierenden Material 

(Holzwolle-Mehrschichtplatte einer Dicke von 75 mm vom Typ: Tektalan A2-TK-035/2) 
randseitig auf 6 m Streifenbreite auf der Südseite und randseitig auf 4 m Streifenbreite 
auf der Westseite 

‒ Zusätzlich sieht die Architektenplanung noch eine vorgehängte Lochblechfassade mit 
einem Lochflächenanteil von 33 % vor. Diese wirkt sich schalltechnisch positiv aus, da 
die Konstruktion zumindest eine geringe Schalldämmung aufweist. Im Modell wurde mit 
einem resultierenden bewerteten Schalldämm-Maß von 5 dB gerechnet. Sehr wahrschein-
lich wird diese Schalldämmung zumindest für die südlichen Fassaden des in Hellersdorf 
geplanten Parkhauses wegen des geringeren Abstandes nicht ausreichend sein, um den 
IRW nachts für den Maximalpegel einzuhalten. 
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1.5 Schlussfolgerungen für das Parkhaus in Hellersdorf 

Die im vorigen Kapitel getätigten Aussagen für das Parkhaus in Reinickendorf lassen für das 
im Plangebiet 10-44 vorgesehene Parkhaus folgende Schlussfolgerungen zu: 
1. Eine Übertragung der Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung in Reinickendorf 

auf den Bebauungsplan 10-44 ist nur bedingt möglich (allenfalls als Abschätzung), da 
sich die Angaben der Verkehrsgutachter zur Frequentierung der Stellplätze vor allem 
auch in der ungünstigsten Nachtstunde unterscheiden. Zudem sind die Abstände zwischen 
dem Parkhaus und den bestehenden bzw. gemäß städtebaulichem Entwurf geplanten 
Wohngebäuden unterschiedlich. Gemäß Bebauungsplanentwurf sind Wohngebäude in 
nur 13 m Entfernung möglich. Bei dem in Reinickendorf geplanten Parkhaus beträgt die 
Mindestentfernung 19 m. Durch die geringere Entfernung ergeben sich bei ausschließli-
cher Berücksichtigung der sog. geometrischen Pegelabnahme 1,7 dB(A) höhere Pegel. 
Unterschiedlich sind auch die Ausbreitungsbedingungen.  

2. Für einige der gemäß Städtebaulichem Entwurf vorgesehenen Wohngebäude zumindest 
im Baugebiet WA 2 sind ohne zusätzliche Lärmminderungsmaßnahmen am Parkhaus 
sehr wahrscheinlich Überschreitungen der IRW nachts für Beurteilungs- und Maximal-
pegel zu erwarten. 

3. Ein Lärmkonflikt ist durch das Parkhaus sehr wahrscheinlich bereits auf der Bebauungs-
planebene gegeben. Eine Lösung desselben erscheint zwar im Baugenehmigungsverfah-
ren möglich. Sie wäre unter bestimmten Bedingungen allerdings auch auf der Ebene des 
Bebauungsplans möglich. Ob die Konfliktlösung bereits hier auch notwendig ist, können 
wir nicht abschließend beantworten. Jedenfalls deutet vieles darauf hin.  

Sofern ein möglicher Lärmkonflikt durch die Parkhausnutzung im Bebauungsplan 10-44 ge-
löst werden soll, sind zusätzliche Festsetzungen zum Lärmschutz für das Parkhaus zu treffen.  

In einer E-Mail wurden der für den Bebauungsplan 10-44 zuständigen Bearbeiterin im Be-
zirksamt Marzahn am 09.02.2018 Änderungen in der Planzeichnung vorgeschlagen /31/, die 
weitgehend Berücksichtigung fanden. Den Berechnungen wurde daher der Planentwurf mit 
Stand vom 14.02.2018 zugrunde gelegt. 

1.6 Aufgabenstellung der 1. Ergänzung zur schalltechnischen Untersuchung 

In einer Ergänzung zur schalltechnischen Untersuchung soll geprüft werden, ob aus Lärm-
schutzsicht die Vereinbarkeit der in diesem Bereich planungsrechtlich möglichen Quartiersga-
rage im Baugebiet WA 2 mit der angrenzenden Wohnbebauung gewährleistet ist (d. h. ob die 
IRW der TA Lärm eingehalten werden und wenn nicht, welche Lärmschutzmaßnahmen not-
wendig sind).  

Zur allgemeinen Aufgabenstellung gehören insbesondere die 
‒ Ermittlung und Bewertung der Geräuschimmissionen der im Plangebiet 10-44 möglichen 

Quartiersgarage 
‒ Vorschläge für Begründung und Festsetzungen sowie für anderweitige Lösungsmöglich-

keiten für potenzielle Lärmkonflikte 

Schalltechnische Berechnungen sind allerdings nur möglich, wenn eine konkrete Planung für 
ein Parkhaus zugrunde gelegt werden kann, die weitestgehend mit den vorgesehenen Festset-
zungen des Bebauungsplans 10-44 übereinstimmt. Die für das Parkhaus in Reinickendorf vor-
liegende Planung kann mit zwei Splitlevels weniger und entsprechend geringeren Höhen für 
den Bebauungsplan 10-44 als Grundlage gewählt werden.  
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2 Beurteilungs- und Berechnungsgrundlagen für Gewerbelärm 

Die geplante Quartiersgarage wird als im Sinne des BImSchG nicht genehmigungsbedürftige 
Anlage eingestuft. Diese sind so zu errichten und zu betreiben, dass 

a) schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche verhindert werden, die nach dem Stand 
der Technik zur Lärmminderung vermeidbar sind, und 

b) nach dem Stand der Technik zur Lärmminderung unvermeidbare schädliche Umweltein-
wirkungen durch Geräusche auf ein Mindestmaß beschränkt werden. 

Der Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche (§ 5 Abs. 1 Nr. 1  
BImSchG) ist gemäß Nr. 3.2.1 Abs. 1 der TA Lärm /5/ "... sichergestellt, wenn die Gesamtbe-

lastung am maßgeblichen Immissionsort die Immissionsrichtwerte nach Nummer 6 nicht 

überschreitet" (s. Tabelle 1). 

Tabelle 1:  Immissionsrichtwerte nach Nummer 6 der TA Lärm 

Bauliche  Üblicher Betrieb Seltene Ereignisse (a) 
Nutzung Beurteilungspegel Kurzzeitige  

Geräuschspitzen 
Beurteilungspegel Kurzzeitige  

Geräuschspitzen 
 tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts 
 dB(A) 
a) Industriegebiete 70 70 100 90 keine Angaben 
b) Gewerbegebiete  65 50 95 70 70 55 95 70 
c) urbane Gebiete 63 45 93 65 70 55 90 65 
d) Kerngebiete, 

Dorfgebiete 
und Mischge-
biete 

60 45 90 65 70 55 90 65 

e) allgemeine 
Wohngebiete 
und Kleinsied-
lungsgebiete 

55 40 85 60 70 55 90 65 

f) reine Wohnge-
biete 

50 35 80 55 70 55 90 65 

g) Kurgebiete, 
Krankenhäuser 
und Pflege-
anstalten 

45 35 75 55 70 55 90 65 

(a)  im Sinne von Nummer 7.2 der TA Lärm " ... an nicht mehr als an zehn Tagen oder Nächten eines Kalenderjahres und nicht an mehr 
als an jeweils zwei aufeinander folgenden Wochenenden ..." 

Gemäß Nummer A.1.3 des Anhangs liegen maßgebliche Immissionsorte nach Nummer 2.3  
a) "bei bebauten Flächen in 0,5 m außerhalb vor der Mitte des geöffneten Fensters des vom 

Geräusch am stärksten betroffenen schutzbedürftigen Raumes nach DIN 4109, Ausgabe 

November 1989  

b) bei unbebauten oder bebauten Flächen, die keine Gebäude mit schutzbedürftigen Räumen 

enthalten, an dem am stärksten betroffenen Rand der Fläche, wo nach dem Bau- oder 

Planungsrecht Gebäude mit schutzbedürftigen Räumen erstellt werden dürfen 
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c) bei mit der zu beurteilenden Anlage baulich verbundenen schutzbedürftigen Räumen, bei 

Körperschallübertragung sowie bei der Einwirkung tieffrequenter Geräusche in dem am 

stärksten betroffenen schutzbedürftigen Raum." 

Tabelle 2 zeigt die Beurteilungszeiten gemäß TA Lärm.  

Tabelle 2:  Beurteilungszeiten nach Nummer 6 der TA Lärm 

Beurteilungszeitraum 
Werktag Sonn- und Feiertag 

Tag Nacht (a) Tag Nacht (a) 
gesamt Ruhezeit  gesamt Ruhezeit  

 6 bis 7 Uhr 22 bis 6 Uhr  6 bis 7 Uhr 22 bis 6 Uhr 
6 bis 22 Uhr - (lauteste  6 bis 22 Uhr 13 bis 15 Uhr (lauteste 

 20 bis 22 Uhr Stunde)  20 bis 22 Uhr Stunde) 
(a) Nummer 6.4, TA Lärm führt dazu aus: "Die Nachtzeit kann bis zu einer Stunde hinausgeschoben oder vorverlegt werden, soweit 

dies wegen der besonderen örtlichen oder wegen zwingender betrieblicher Verhältnisse unter Berücksichtigung des Schutzes vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen erforderlich ist. Eine achtstündige Nachtruhe der Nachbarschaft im Einwirkungsbereich der 
Anlage ist sicherzustellen." 

Ermittlung und Bewertung der Geräuschimmissionen erfolgen prinzipiell nach den Bestim-
mungen der TA Lärm in Verbindung mit der DIN ISO 9613-2 /14/.  

Berechnung der Beurteilungspegel  
Wird der Bezugszeitraum TB in Teilzeiten der Dauer Tj unterteilt, dann berechnet sich der Beurteilungspegel Lr in Geräu-
schimmissionsprognosen entsprechend Formel 1: 

Formel 1: Lr=10 ∙ lg (
1

TB
∙  ∑ Tj ∙ 100,1∙(LAeq,j−Cmet+KT,j+KI,j+KR,jN

j=1 ) 

mit  

LAeq,j  Mittelungspegel in Teilzeit j 

Cmet meteorologische Korrektur nach DIN ISO 9613-2  

KT,j Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit nach TA Lärm Nummer A.2.5.2 bzw. A.3.3.5 in der Teilzeit j 

KI,j Zuschlag für Impulshaltigkeit nach TA Lärm Nummer A.2.5.3 bzw. A.3.3.6 in der Teilzeit j 

KR,j Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit nach TA Lärm Nummer 6.5 in der Teilzeit j. 

Bei der Berücksichtigung der o. g. Zuschläge zur Ermittlung des Beurteilungspegels ist wie folgt zu verfahren:  

Bei der Berücksichtigung der o. g. Zuschläge zur Ermittlung des Beurteilungspegels ist wie folgt zu verfahren:  

 Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit KR,j nach Nummer 6.5  

In allgemeinen Wohn- und Kleinsiedlungsgebieten, in reinen Wohngebieten, in Kurgebieten, für Krankenhäuser und 
Pflegeanstalten ist die erhöhte Störwirkung von Geräuschen in bestimmten Teilzeiten durch einen Zuschlag in der Höhe 
von 6 dB zu berücksichtigen. Dies betrifft folgende Zeiträume: 

an Werktagen 

- 06:00 bis 07:00 Uhr 

- 20:00 bis 22:00 Uhr 

an Sonn- und Feiertagen 

- 06:00 bis 09:00 Uhr 

- 13:00 bis 15:00 Uhr 

- 20:00 bis 22:00 Uhr. 
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 Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit KT,j nach Nummer A.2.5.2 bzw. A.3.3.5 

Treten in einem Geräusch während bestimmter Teilzeiten Tj ein oder mehrere Töne hörbar hervor oder ist das Geräusch 
informationshaltig, so beträgt der Zuschlag in diesen Teilzeiten je nach Auffälligkeit 3 oder 6 dB.  

 Zuschlag für Impulshaltigkeit KI,j nach Nummer A.2.5.3 bzw. A.3.3.6 

Enthält das zu beurteilende Geräusch während bestimmter Teilzeiten Tj Impulse, so wird der Zuschlag für Impulshaltig-
keit für diese Teilzeiten gemäß Formel 2 ermittelt: 

Formel 2: KI,j = LAFTeq,j − LAeq 

 meteorologische Korrektur Cmet nach DIN ISO 9613-2 

Die meteorologischen Bedingungen am Messort sind durch einen Parameter Cmet zu berücksichtigen, der sich nach folgenden 
Formeln ergibt: 

Formel 3: Cmet = 0                                        wenn  dp ≤ 10 ∙ (hs + hr) 

Formel 4: Cmet = C0 ∙ [1 −
10∙(hs+hr)

dp
]       wenn  dp ≥ 10 ∙ (hs + hr) 

Gewöhnlich nimmt Cmet Werte zwischen 0 und 2 dB an. Zur sicheren Seite wird mit einem Wert von C0 = 0 dB(A) ausge-
gangen (d. h. Mitwindbedingungen für alle Immissionsorte). 

Die Beurteilungspegel sind mit Bezug gemäß DIN 1333 /13/ auf Ganzzahlwerte zu runden, d. h. ein Pegel von 1,4 dB(A) 
wird auf 1 dB(A) abgerundet, ein Pegel von 1,5 dB(A) wird auf 2 dB(A) aufgerundet. 

Schallabstrahlung der Fahrwege und Parkplätze 
Die Schallemissionen der Fahrstrecken der Pkw werden nach der RLS-90 /11/ ermittelt:  

Formel 5: Lm,E = Lm
(25)

+ Dv + DStrO + DStg + DE 

mit 

Lm
(25)

  Mittelungspegel für eine Geschwindigkeit von 100 km/h   

Dv Korrektur für zulässige Höchstgeschwindigkeit (bei 30 km/h: Dv = -8,75 dB(A) für einen Pkw;  

 Dv = -5,39 dB(A) für einen Lkw) 

DStrO Korrektur für unterschiedliche Straßenoberfläche gemäß RLS-90 Tabelle 4 (DStrO = 0 bei 30 km/h und Asphalt) 

DStg Korrektur für Steigungen/Gefälle g über 5 % 

 DStg = 0,6 ∙ |g| − 3 dB(A) 

DE Korrektur für Spiegelschallquellen 

Für geringere Geschwindigkeiten als 30 km/h sieht die RLS-90 keine Korrekturen für zulässige Höchstgeschwindigkeiten 
vor. Gemäß Fachliteratur (z. B. /32/) ergeben sich messtechnisch im Vergleich zu den rechnerischen für eine zulässige 
Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h Emissionspegeln insbesondere auch bei "Bergabfahrten" z. T. wesentlich geringere 
Emissionspegel. Die Rampen zwischen den Splitlevels (s. Kapitel 3.1) haben eine mittlere Steigung von 13,5 %. Rechnerisch 
ergäbe sich daraus ein Wert von DStg = 5,1 dB(A). Unter Berücksichtigung der o. g. Aussagen und insbesondere auch der 
Tatsache, dass in der kritischen Nachtstunde (s. Kapitel 3.2) fast ausschließlich Ausfahrten (d. h. auf den Rampen "Bergab-
fahrten") zu erwarten sind, wurde ein Zuschlag DStg = 3,0 dB(A) angesetzt. 

Der längenbezogene Schallleistungspegel für einen Fahrvorgang eines Pkw pro h ergibt sich gemäß Formel 6: 

Formel 6: L′WA,1h = Lm,E + 19,2 dB(A)/m 

(d. h.: L'WA,1 h = 47,7 dB(A)/m für einen Fahrvorgang innerhalb der Splitlevel, L'WA,1 h = 50,7 dB(A)/m für einen Fahrvorgang 
pro h auf den Rampen) 

Der von einem Parkplatz abgestrahlte flächenbezogene Schallleistungspegel L''WA lässt sich entsprechend der Bayerischen 
Parkplatzlärmstudie /19/ gemäß Formel 7 berechnen: 

Formel 7: L′′WA = LW0 + KPA + KI + KD + KStrO + 10 ∙ lg(B ∙ N) − 10 ∙ lg [
𝑆

1 𝑚2] 

mit 

LW0 = 63 dB(A) Ausgangs-Schallleistungspegel für eine Bewegung /h auf einem P+R-Parkplatz 

KPA Zuschlag für die Parkplatzart (hier: 0 dB(A)) 
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KI Zuschlag für die Impulshaltigkeit (hier: 4 dB(A)) 

KD Zuschlag für den Durchfahrtanteil (hier: nicht berücksichtigt, da die Fahrwege separat berücksichtigt wurden, 
sog. Sonderfall (getrenntes Verfahren) gemäß Nr. 8.2.2 der Parkplatzlärmstudie) 

KStrO Zuschlag für die Oberfläche der Fahrgassen (hier: 0 dB(A) für Beton) 

B Bezugsgröße (hier: ein Stellplatz) 

N Stellplatzanzahl 

Schallabstrahlung über Außenbauteile 
Gemäß DIN EN 12354-4 /16/ kann die von einem Gebäudehüllensegment einer Fläche je m2 abgestrahlte Schallleistung nach 
folgender Formel berechnet werden: 

Formel 8: L′′WA = LI − R′
w + Cd 

mit 

LI Innenpegel 

R'w bewertetes Schalldämm-Maß  

Cd Diffusitätsterm für das Innenschallfeld in dB 

Für ein diffuses Schallfeld und reflektierende Wände ist Cd = -6 dB. Für ein durchschnittliches Industriegebäude (viele Quel-
len in großen flachen oder langen Hallen vor reflektierenden Oberflächen) ist Cd = -5 dB. Bei wenigen dominierenden und 
gerichtet abstrahlenden Schallquellen vor reflektierenden Oberflächen ist Cd = -3 dB. Zur sicheren Seite hin wird für die 
einzelnen Parkebenen ein Wert von -3 dB berücksichtigt. 

Die Innenpegel "lauter" Räume können bei Vorliegen der Schallleistungen der in ihnen befindlichen Schallquellen gemäß 
VDI 2571 /17/ nach folgender Formel berechnet werden: 

Formel 9: LI = LWA,ges + 14 + 10 ∙ lg (
T

V
) 

mit  

LI Innenpegel des Raumes 

LWA,ges Gesamtschallleistung aller Quellen im Raum 

T Nachhallzeit (T = 2 s bei größeren Räumen) 

V Raumvolumen. 

Bei Vorliegen frequenzbandbezogener Schallleistungspegel können die Innenpegel ebenfalls frequenzbandbezogen ermittelt 
werden. 

Für die Berechnung der Innenpegel empfiehlt die Parkplatzlärmstudie zwar die Verwendung der VDI 2571. Diese wurde 
mittlerweile allerdings zurückgezogen. Das in der VDI-Richtlinie aufgeführte vergleichsweise einfache Berechnungsverfah-
ren führt je nach Größe und Schallabsorption der Parkebenen zu einer Überschätzung der auftretenden Schallpegel an den 
Außenflächen des Parkhauses. Ursache ist, dass innerhalb der Parkebenen kein diffuses Schallfeld herrscht. Auch können 
örtlich begrenzte Lärmminderungsmaßnahmen (z. B. Bekleidung von Deckenabschnitten mit Schallabsorbern) nur unzu-
reichend berücksichtigt werden. 

Aus diesen Gründen wurde ein aufwändigeres Rechenverfahrens verwendet, das die Schallausbreitung innerhalb jeder Park-
ebene mittels eines berücksichtigt. Im verwendeten Berechnungsprogramms SoundPLAN /33/ ist ein derartiges Berech-
nungsverfahren implementiert.  

"Sound Particle Diffraction" = "SPD" (Schall Teilchen Beugung) ist eine Methode zur Simulation der Schallausbreitung und 
kann verwendet werden, um den Schalldruckpegel und andere akustische Parameter an einem ausgewählten Punkt in der 
Nähe einer oder mehrerer Schallquellen zu berechnen. Der Modellansatz gehört von der Methodik her zur Familie der "geo-
metrischen Akustik" und ist stark mit dem Ray-Tracing verwandt. Es ist kennzeichnend für alle geometrischen Akustik-
Methoden das Welleneffekte wie Interferenz und Beugung nicht implizit enthalten sind, sondern als Approximationen der 
physikalischen Phänomene explizit hinzugefügt werden müssen.  

Die grundlegende Sound Particle Methode lässt sich am einfachsten mit der Analogie eines Balls beschreiben der in einem 
Raum in verschiedenste Richtungen geworfen wird. Die Bälle prallen an Wänden und anderen Gegenständen des Raumes ab 
und fliegen auf einer neuen Bahn weiter, die Bälle können hierbei geometrisch bestimmt oder diffus reflektieren. Die Simula-
tion prüft jede Ablenkung, um festzustellen, ob ein Teilchen auf seinem Weg durch den Schallempfänger führen würde. Der 
Empfänger wird hierbei durch einen finiten Körper repräsentiert, gibt es einen Durchgang durch die Empfängerkugel wird 
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die Energie des Teilchens auf den Empfänger saldiert. Effekte wie die Beugung, die durchschnittliche Streuung im Raum und 
Energieverluste bei der Reflexion und durch Luftabsorption werden berücksichtigt.  

Schallausbreitungsberechnungen 
Die Schallausbreitung ist nach TA Lärm Nr. A.2.2 gemäß DIN ISO 9613-2 zu berücksichtigen: 

Formel 10: Lft(DW) = LWA + DC − A 

Formel 11: DC = DI + DΩ 

Formel 12: A = Adiv + Aatm+Agr + Abar + Amisc 

mit 

LfT(DW) äquivalenter (Oktavband-)Dauerschalldruckpegel bei Mitwind (in dB(A)) 

LWA  Schallleistungspegel (in dB(A)) 

DC Richtwirkungskorrektur 

DI Richtwirkungsmaß 

D Schallausbreitung in einen Raumwinkel von weniger als 4 π Sterad 

A Summe der Dämpfungsterme 

Adiv Dämpfung durch geometrische Ausbreitung 

Aatm Dämpfung durch Luftabsorption 

Agr Dämpfung durch Bodeneffekte 

Abar Dämpfung durch Abschirmung 

Amisc Dämpfung durch andere Effekte. 

Abhängig von der Art der Ausgangswerte werden die Ausbreitungsberechnungen entweder nach dem Regelverfahren (bei 
Vorliegen von frequenzbandbezogenen Ausgangswerten) oder nach dem sog. alternativen Verfahren (bei Vorliegen von 
Einzahlwerten für den Schallleistungspegel) durchgeführt. Wird Agr nach dem alternativen Verfahren bestimmt, so verweist 
DIN ISO 9613-2 darauf, dass die Richtwirkungskorrektur DC einen Term D (aus programmtechnischen Gründen mit K0 
bezeichnet) enthalten muss, um dem scheinbaren Anstieg des Schallleistungspegels der Schallquelle aufgrund von Reflexio-
nen am Boden nahe der Quelle Rechnung zu tragen. 

Die Ausbreitungsberechnungen wurden mit dem Programm SoundPLAN /33/ durchgeführt. Berücksichtigt wurden innerhalb 
der Parkebenen und bei der Schallausbreitung im Freien jeweils die Seitenbeugung und drei Reflexionen. Die Bodenabsorp-
tion im Freien wurde mit einem Wert von G = 0,2 (d. h. überwiegend harter Boden) gerechnet. Die Prüfung, ob die zulässi-
gen IRW für kurzzeitige Geräuschspitzen eingehalten werden, erfolgt mittels des verwendeten Programms automatisch für 
die jedem IO theoretisch nächstgelegene Position derjenigen Quellen, die relevante Maximalpegel erzeugen. 
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3 Berücksichtigtes Parkhaus mit Schallemissionen und Immissionsorte 

3.1 Exemplarisch berücksichtigtes Parkhaus 

Innerhalb der Umgrenzung für Garagen wurde exemplarisch ein im Bezirk Reinickendorf im 
Senftenberger Ring geplantes Parkhaus (s. Abbildung 3) mit einer Zufahrt an der Planstraße D 
berücksichtigt (/24/, /25/).  

Unter Berücksichtigung der Festsetzungen des Bebauungsplans 10-44 (6 Vollgeschosse für 
die Garage) wurden 480 Stellplätze auf 12 versetzten Parkebenen (Splitlevel) mit integrierten 
Halbgeschossrampen (lichte Höhe: 2,24 m) für Zweirichtungsverkehr (s. Abbildung 4) be-
rücksichtigt. Das Gebäude hat eine Länge von 61,30 m und eine Breite von 33,10 m. Gemäß 
/24/ ist eine Ausführung in Stahlskelettbauweise mit Stahlbetondecken, zwei Treppenhäusern 
aus Stahlbeton und vorgehängter Lochblech-Fassade aus Metall geplant (s. Abbildung 3 und 
Abbildung 4). 

 

 
Abbildung 3: Ansicht aus Norden (Bild oben) und Seitenansicht (Bild unten) des  

gemäß /24/ geplanten Parkhauses 
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Abbildung 4: Querschnitt (Bild oben) und Grundriss Regelgeschoss (Bild unten) des  

gemäß /24/ geplanten Parkhauses  

Im Berechnungsmodell wurden vereinfacht jeweils zwei Splitlevel zu einem Vollgeschoss 
(Parkebene) zusammengefasst. Die Auswirkungen dieser Vereinfachung sind marginal. Für 
jede Parkebene wurden 80 Stellplätze berücksichtigt (davon 2 x 24 Stellplätze außenliegend 
und 2 x 16 Stellplätze innenliegend bezogen auf die Längsseite). Die innenliegenden Stell-
platzreihen sind durch eine Stützwand getrennt. Die Wände der Treppenhäuser wurden eben-
falls berücksichtigt. Die Fahrbewegungen wurden mittig in den Fahrgassen angesetzt, da eine 
zahlenmäßige Voraussage der Fahrtrichtung pro Parkebene nicht möglich ist. 
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3.2 Schallemissionen 

Im Unterschied zur Planung für das Parkhaus in Reinickendorf, die für alle Seiten eine vorge-
hängte Lochblech-Fassade vorsieht (Lochflächenanteil von 33 % gemäß /25/, abgeschätztes 
resultierendes bewertetes Schalldämm-Maß von 5 dB) wurde zunächst für den Übergang vom 
Schallfeld in den Parkebenen ins Freie eine ungehinderte Schallabstrahlung (d. h. eine Schall-
dämmung von 0 dB) berücksichtigt.  

Der Frequentierung der Stellplätze wurde eine verkehrsgutachterlich zur Verfügung gestellte 
Tagesganglinie /20/ zugrunde gelegt. Da es sich um Anwohnerstellplätze handelt, wurde für 
alle Splitlevels die gleiche Frequentierung angesetzt. Tabelle 3 zeigt die stundenbezogenen 
Schallleistungspegel LWA für die beiden rechnerisch berücksichtigten Reihen mit 24 und 16 
Stellplätzen. Für den Parkvorgang wurde ein Referenzspektrum aus der Fachliteratur ange-
setzt. 

Tabelle 3:  Stundenbezogene Schallleistungspegel für die beiden rechnerisch berücksichtig-
ten Reihen mit 24 und 16 Stellplätzen (gelb unterlegt: Nachtstunde mit höchster 
Frequentierung, gemäß /20/ 19 Ausfahrten und eine Zufahrt) 

Pkw LW0 KPA KI KD KStrO N

24 16
Bew./h Bew.(SP ∙ h)

00 - 01 1 63 0 4 0 0 0,002 54,0 52,2
01 - 02 1 63 0 4 0 0 0,002 54,0 52,2
02 - 03 0 63 0 4 0 0 0,000 0,0 0,0
03 - 04 1 63 0 4 0 0 0,002 54,0 52,2
04 - 05 4 63 0 4 0 0 0,008 60,0 58,2
05 - 06 20 63 0 4 0 0 0,042 67,0 65,2
06 - 07 67 63 0 4 0 0 0,140 72,3 70,5
07 - 08 67 63 0 4 0 0 0,140 72,3 70,5
08 - 09 44 63 0 4 0 0 0,092 70,4 68,7
09 - 10 34 63 0 4 0 0 0,071 69,3 67,5
10 - 11 33 63 0 4 0 0 0,069 69,2 67,4
11 - 12 35 63 0 4 0 0 0,073 69,4 67,7
12 - 13 47 63 0 4 0 0 0,098 70,7 68,9
13 - 14 53 63 0 4 0 0 0,110 71,2 69,5
14 - 15 43 63 0 4 0 0 0,090 70,3 68,6
15 - 16 47 63 0 4 0 0 0,098 70,7 68,9
16 - 17 84 63 0 4 0 0 0,175 73,2 71,5
17 - 18 90 63 0 4 0 0 0,188 73,5 71,8
18 - 19 63 63 0 4 0 0 0,131 72,0 70,2
19 - 20 43 63 0 4 0 0 0,090 70,3 68,6
20 - 21 25 63 0 4 0 0 0,052 68,0 66,2
21 - 22 17 63 0 4 0 0 0,035 66,3 64,5
22 - 23 17 63 0 4 0 0 0,035 66,3 64,5
23 - 24 8 63 0 4 0 0 0,017 63,0 61,3

LWA

bei StellplatzanzahlTagesstunde

dB(A)dB(A)

 

Die Fahrbewegungen wurden als Linienschallquellen berücksichtigt. Für die ebenen Fahrwe-
ge und die Fahrwege auf den Rampen wurden für eine Bewegung pro Stunde längenbezogene 
Schallleistungspegel von L'WA = 47,7 dB(A) und L'WA = 50,7 dB(A) angesetzt. Die Anzahl 
der Fahrbewegungen nimmt von unten nach oben ab. Die stundenbezogenen Werte ergeben 
sich aus den in Tabelle 3 aufgeführten Stellplatzfrequentierungen. Für die Fahrbewegungen 
wurde ein Referenzspektrum für langsam fahrende Pkw berücksichtigt. 
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Abbildung 5 zeigt für die einzelnen Parkebenen berechnete Schallimmissionspläne der über 
24 Stunden gemittelten Pegel zur Veranschaulichung der Pegelabnahme von unten (unterstes 
Bild: Parkebene 1) nach oben (oberstes Bild: Parkebene 6). 

 
Abbildung 5: Schallimmissionspläne in 1 m Höhe über OKFB der über 24 Stunden gemit-

telten Pegel zur Veranschaulichung der Pegelabnahme von unten nach oben 
(Blickrichtung Norden, südliche Fassade und Decke jeweils nicht dargestellt) 
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Die für jede einzelne Stunde vor den Innenseiten der Fassaden ermittelten frequenzbezogenen 
Pegel bilden die Grundlage für die Schallausbreitungsrechnungen im Freien.  
Hinweis:  

Die in der Abbildung 5 dargestellten Pegel sind nicht die Innenpegel in der lautesten Nachstunde!  

Hinsichtlich des Ausgangswertes für den Schallleistungs-Maximalpegel LWA, max verweist die 
Parkplatzlärmstudie unter Nr. 8.4.5 darauf, dass bei nicht schallgedämmten Lüftungsöffnun-
gen die für ebenerdige Parkplätze in 7,5 m Entfernung ermittelten (und in der Tab. 35 der 
Studie aufgeführten) Maximalpegel angesetzt werden können. Diese sind: 
‒ 72 dB(A) für Türenschließen 
‒ 74 dB(A) für Heck- bzw. Kofferraumklappenschlagen (Laut Fußnote 61 ist dieser Wert 

für Stellplätze an Einkaufsmärkten anzusetzen.) 

Die sich aus den o. g. Werten ergebenden Werte für LWA, max für Stellplatzanlagen im Freien 
wären die o. g. Schallquellen für kurzzeitige Geräuschspitzen: 
‒ 97,5 dB(A) für Türenschließen 
‒ 99,5 dB(A) für Heck- bzw. Kofferraumklappenschlagen  

Zur sicheren Seite hin werden nicht die o. g. in der Parkplatzlärmstudie empfohlenen Werte 
angesetzt, da diese aus fachlicher Sicht als Unterschätzung angesehen werden. Im Worst Case 
könnte die Heckklappe eines außen parkenden Pkw in unmittelbarer Nähe zur seitlichen Öff-
nung der Parkebene zugeschlagen werden. Als Berechnungsansatz wird daher ein Wert von 
LWA, max = 90 dB(A) gewählt.  

3.3 Maßgebliche Immissionsorte 

Maßgebliche Immissionsorte wurden 0,5 m vor den Fassaden der gemäß Planentwurf 10-44 
möglichen Gebäude gesetzt (s. Abbildung 6). Die am nächsten gelegenen Immissionsorte 
(südlich des Parkhauses) haben eine Entfernung zum Parkhaus von ca. 13 m. Die bauliche 
Nutzung aller berücksichtigten Gebäude ist allgemeines Wohngebiet. Berücksichtigt wurden 
jeweils 6 Geschosse. 
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Abbildung 6: Lageplan (Bild oben) mit berücksichtigten Wohngebäuden, Immissionsorten 

und geplantem Parkhaus sowie Vogelperspektive mit Blickrichtung Süden 
(Bild unten, Immissionsorte als graue Kugelsymbole) 
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4 Ergebnisse und Vorschläge für Festsetzungen zum Schutz vor Gewerbelärm 

4.1 Ergebnisse ohne Lärmminderungsmaßnahmen 

Die Abbildung 7 zeigt einen in 3 m Höhe über Grund (ü. Gr.) berechneten Schallimmissions-
plan für die lauteste Nachtstunde und sog. Pegeltabellen mit den Ergebnissen der Berechnun-
gen für die berücksichtigten Immissionsorte (IO). In der Abbildung 8 ist der in 15 m ü. Gr. 
berechnete Schallimmissionsplan dargestellt. 
Hinweise: 

Hinsichtlich der Interpretation der Schallimmissionspläne und der weiter unten dargestellten sog. Schnittlärmkarten ist zu 
beachten, dass in den Berechnungen die Reflexionen an den Fassaden aller Gebäude grundsätzlich berücksichtigt werden. 
Dadurch werden in unmittelbarer Nähe zu den Fassaden um bis zu 3 dB(A) höhere Beurteilungspegel berechnet als in den 
Einzelpunktberechnungen, in denen – richtlinienkonform – die Reflexionen an der entsprechenden Fassade, vor der ein IO 
möglich ist, unberücksichtigt bleiben müssen. Die Schallimmissionspläne dienen daher vor allem als Übersichtsdarstellung, 
um eine räumliche Einschätzung zu erhalten. Maßgeblich für die Bewertung sind in jedem Fall die Ergebnisse der Einzel-
punkt-Berechnungen. 

 
Abbildung 7: Schallimmissionsplan in 3 m Höhe ü. Gr. für den Beurteilungspegel in der 

Nachtzeit (Gemäß der Farbskala im Bild rechts unten wurden nur Bereiche 
mit Richtwert-Überschreitungen eingefärbt.) und Pegeltabellen mit Ergebnis-
sen der Einzelpunktberechnungen für Beurteilungspegel Lr und Maximalpe-
gel Lmax für Tag (T) und Nacht (N) (Richtwert-Überschreitungen sind in den 
Tabellen rot unterlegt.) ohne Lärmminderungsmaßnahmen 
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Abbildung 8: Schallimmissionsplan in 15 m Höhe ü. Gr. für die Nachtzeit ohne Lärm-

minderungsmaßnahmen 

Die Abbildung 9 zeigt Schnittlärmkarten für den Beurteilungspegel nachts (Berechnungshöhe 
jeweils von Boden bis in 20 m ü. Gr.) für einen Schnitt in Ost-West-Richtung (Bild oben) und 
einen in Nord-Süd-Richtung (Bild unten). Eingefärbt wurden wiederum nur diejenigen Berei-
che mit Immissionsrichtwert-Überschreitungen. 
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Abbildung 9: Schnittlärmkarten für die Nachtzeit ohne Lärmminderungsmaßnahmen  

(Bild oben: Ost-Westrichtung; Bild unten: Nord-Süd-Richtung) 
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Die Berechnungen ohne Berücksichtigung von Lärmminderungsmaßnahmen (d. h. auch ohne 
die gemäß Planung /24/ vorgesehene Lochblechfassade) ergaben: 
‒ Die Immissionsrichtwerte (IRW) für Beurteilungspegel und Maximalpegel gemäß 

TA Lärm werden in der Tagzeit eingehalten. 
‒ Nachts wird der IRW für den Beurteilungspegel von 40 dB(A) an Immissionsorten öst-

lich des Parkhauses um bis zu 7 dB(A), südlich des Parkhauses um bis zu 10 dB(A) und 
westlich des Parkhauses um bis zu 4 dB(A) überschritten. Zudem wird nachts der IRW 
für den Maximalpegel von 60 dB(A) südlich des Parkhauses um bis zu 2 dB(A) über-
schritten. 

4.2 Ergebnisse mit Lärmminderungsmaßnahmen 

4.2.1 Maßnahme "Lochblechfassade" 

Berücksichtigt wurde eine vorgehängte Lochblechfassade aus Metall, die für das exempla-
risch berücksichtigte Parkhaus gemäß Planung /24/ ohnehin vorgesehen ist. 

Die Abbildung 10 zeigt einen in 3 m Höhe über Grund (ü. Gr.) berechneten Schallimmissi-
onsplan für die lauteste Nachtstunde und sog. Pegeltabellen mit den Ergebnissen der Berech-
nungen für die berücksichtigten Immissionsorte (IO). In der Abbildung 11 ist der in 15 m 
ü. Gr. berechnete Schallimmissionsplan dargestellt. 

 
Abbildung 10: Schallimmissionsplan in 3 m Höhe ü. Gr. für den Beurteilungspegel in der 

Nachtzeit (Gemäß der Farbskala im Bild rechts unten wurden nur Bereiche 
mit Richtwert-Überschreitungen eingefärbt.) und Pegeltabellen mit Ergebnis-
sen der Einzelpunktberechnungen für Beurteilungspegel Lr und Maximalpe-
gel Lmax für Tag (T) und Nacht (N) (Richtwert-Überschreitungen sind in den 
Tabellen rot unterlegt.) mit Lärmminderungsmaßnahme "Lochblechfassade" 
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Abbildung 11: Schallimmissionsplan in 15 m Höhe ü. Gr. für die Nachtzeit mit Lärmminde-

rungsmaßnahme "Lochblechfassade" 

Die Abbildung 9 zeigt Schnittlärmkarten für den Beurteilungspegel nachts (Berechnungshöhe 
jeweils von Boden bis in 20 m ü. Gr.) für einen Schnitt in Ost-West-Richtung (Bild oben) und 
einen in Nord-Süd-Richtung (Bild unten). Eingefärbt wurden wiederum nur diejenigen Berei-
che mit Immissionsrichtwert-Überschreitungen. 
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Abbildung 12: Schnittlärmkarten für die Nachtzeit (Bild oben: Ost-Westrichtung; Bild unten: 
Nord-Süd-Richtung) mit Lärmminderungsmaßnahme "Lochblechfassade" 
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Die Berechnungen mit Berücksichtigung der Lärmminderungsmaßnahme "Lochblechfassade" 
ergaben: 
‒ Die Immissionsrichtwerte (IRW) für Beurteilungspegel und Maximalpegel gemäß 

TA Lärm werden in der Tagzeit eingehalten. 
‒ Nachts wird der IRW für den Beurteilungspegel von 40 dB(A) an Immissionsorten öst-

lich des Parkhauses um bis zu 2 dB(A) und südlich des Parkhauses um bis zu 5 dB(A) 
überschritten. Der IRW für den Maximalpegel von 60 dB(A) wird nachts eingehalten. 

4.2.2 Maßnahmen "Lochblechfassade" und schallabsorbierende Decken 

Zusätzlich zur Maßnahme "Lochblechfassade" wurde eine Verkleidung der Decken aller 
Parkebenen mit einem schallabsorbierenden Material in folgenden Teilbereichen berücksich-
tigt: 
‒ auf einem 5 m breiten Randstreifen entlang der südlichen Längsseite 
‒ auf einem 4 m breiten Randstreifen entlang der östlichen Längsseite 

Rechnerisch wurde exemplarisch der Absorber Tektalan A2-TK-035/2 mit einer Dicke von 
75 mm berücksichtigt. Dabei handelt es sich um eine nichtbrennbare, wärmedämmende 
schallabsorbierende und diffusionsoffene Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern 
(Dreischichtplatte mit weißzementgebundenen Holzwolle-Deckschichten, Kern aus nicht-
brennbarer Knauf Insulation Steinwolle mit hoher Biolöslichkeit. 

Abbildung 13: Schallabsorbierende Deckenplatte Tektalan A2-TK-035/21

1 http://www.heraklith.de/content/tektalan-a2-tk 
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Die Tabelle 4 zeigt die frequenzbezogenen Absorptionskoeffizienten αS der Deckenplatte. 

Tabelle 4:  Frequenzbezogene Absorptionskoeffizienten αS 

63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000
Absorptionskoeffizient αS 0,20 0,58 0,84 0,99 1,00 0,97 0,79 0,90

Tektalan A2-TK-035/2, 75 mm
Oktavbandmittenfrequenz in Hz

Gemäß DIN EN ISO 11654:1997-07 /15/ ist die Deckenplatte in die höchste Absorberklasse 
einzustufen (s. Tabelle 5). 

Tabelle 5: Absorberklassen gemäß DIN EN ISO 11654:1997-07 

A 0,90 .. 1,0 höchst absorbierend
B 0,80 .. 0,85 höchst absorbierend
C 0,60 .. 0,75 hoch absorbierend
D 0,30 .. 0,55 absorbierend
E 0,15 .. 0,25 gering absorbierend

nicht klassifiziert 0,00 .. 0,10

Absorberklasse bewerteter Schallabsorptionsgrad αw Klassifikation

Die Abbildung 14 zeigt einen in 3 m Höhe über Grund (ü. Gr.) berechneten Schallimmissi-
onsplan für die lauteste Nachtstunde und sog. Pegeltabellen mit den Ergebnissen der Berech-
nungen für die berücksichtigten Immissionsorte (IO). In den Pegeltabellen wurden nur noch 
die Beurteilungspegel dargestellt, da der IRW Nacht für den Maximalpegel bereits mit der 
Maßnahme "Lochblechfassade" eingehalten wird. In der Abbildung 15 ist der in 15 m ü. Gr. 
berechnete Schallimmissionsplan dargestellt. 
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Abbildung 14: Schallimmissionsplan in 3 m Höhe ü. Gr. für den Beurteilungspegel in der 

Nachtzeit (Gemäß der Farbskala im Bild rechts unten wurden nur Bereiche 
mit Richtwert-Überschreitungen eingefärbt.) und Pegeltabellen mit Ergebnis-
sen der Einzelpunktberechnungen für Beurteilungspegel Lr für Tag (T) und 
Nacht (N) mit Lärmminderungsmaßnahmen "Lochblechfassade" und "schall-
absorbierende Deckenverkleidung in Teilbereichen" 
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Abbildung 15: Schallimmissionsplan in 15 m Höhe ü. Gr. für die Nachtzeit mit Lärmminde-

rungsmaßnahme "Lochblechfassade" und "schallabsorbierende Deckenver-
kleidung in Teilbereichen" 

Die Abbildung 16 zeigt Schnittlärmkarten für den Beurteilungspegel nachts (Berechnungshö-
he jeweils von Boden bis in 20 m ü. Gr.) für einen Schnitt in Ost-West-Richtung (Bild oben) 
und einen in Nord-Süd-Richtung (Bild unten). Eingefärbt wurden wiederum nur diejenigen 
Bereiche mit Immissionsrichtwert-Überschreitungen. 
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Abbildung 16: Schnittlärmkarten für die Nachtzeit (Bild oben: Ost-Westrichtung; Bild unten: 

Nord-Süd-Richtung) mit Lärmminderungsmaßnahme "Lochblechfassade" 
und "schallabsorbierende Deckenverkleidung in Teilbereichen" 
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Die Berechnungen mit Berücksichtigung der Lärmminderungsmaßnahmen "Lochblechfassa-
de" und "schallabsorbierende Verkleidung der Decken der Parkebenen in Teilbereichen" 
ergaben eine Einhaltung der Immissionsrichtwerte für Beurteilungspegel und Maximalpegel 
gemäß TA Lärm in der Tagzeit und nachts. 

4.3 Vorschläge für Festsetzungen zum Schutz vor Gewerbelärm 

Die Untersuchungen ergaben, dass ein Lärmkonflikt durch das Parkhaus sehr wahrscheinlich 
bereits auf der Bebauungsplanebene gegeben ist. Eine Lösung desselben erscheint zwar auch 
im Baugenehmigungsverfahren möglich. Zur rechtssicheren Seite hin sollte eine Lösung je-
doch bereits auf der Ebene des Bebauungsplans gefunden werden.  

Vorgeschlagen werden daher folgende zusätzliche Festsetzungen zum Lärmschutz: 

1. Zum Schutz vor Gewerbelärm muss vor den Seiten der innerhalb der Umgrenzung der 
Fläche für Garagen GA 6 möglichen Garage eine Vorhangfassade mit einer Schalldäm-
mung DLR von mindestens 5 dB errichtet werden. Es können auch Maßnahmen gleicher 
Wirkung vorgesehen werden. 

2. Zum Schutz vor Gewerbelärm müssen die Decken der innerhalb der Umgrenzung der 
Fläche für Garagen GA 6 möglichen Garage hochschallabsorbierend wie folgt ausgeführt 
werden: 
‒ entlang der östlichen Außenkante in einem Streifen einer Breite von 4 m 
‒ entlang der südlichen Außenkante in einem Streifen einer Breite von 5 m 
Es können auch Maßnahmen gleicher Wirkung vorgesehen werden. 
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